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Bebaoun·s·1an :zur·Re-elun der Art der baolichenNutt· 
im Gewerbegebiet 0Hafenstraße .Südstraß•e" in Kehl 

L PlQnungs:rechtlich:e·Festsetzungen gemäß BauGB und BaoNVO 

1. Art de.r Nutzµng

1.1 GE Gewerbegebiet nach§. 8 BauNVO 

Zulässig sind gem. Abs. 2, Ziffern 1 - 4 

- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und
öffentliche Betriebe

- Geschäfts� Büro- und Verwaltungsgebäude

- Tankstellen

- Anlagen für sportliche Zwec:ke

Äusnabmen :gern, Abs. ;J, Ziffern 1 u. 2 

Zµlässig sind: 

- Wohnungen fßr Äv:füJichts- .· und Bereitschaftsperso.nen ·f:!owie
für Betriebsinhaber und Hetriebsleite:r:,, die dem Gewerbe
�trieb zugeordnet und ihm gegenüber in :Brundfliche und:
Bäornass·e üntergeördnet sind

- An1agen fQ:r ki11ct1liche, kvlturelle, sozial.e 4nd geä&tid-
he.itliche Zwecke

Atn;.9:eschlosäeri sind genL Abs. 3; Ziffer· 3 

·'"" VergnOg1Jng$s:tätten
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,L4 GI Jnd11sttiegeb;iet h�Ch § .. �. BaüNVO

Zulässfg �ind gern. Abs. 2, Ziffern 1 u. 2

- Gewerbebetriebe, aller Art, Lägerhäüs@, Lagerp,lätze und
'öffentlid1e· Betriebe

- Tankstellen

Ausnahmen gem. Abs. 3, Ziffern 1 u. 2 

Zuli:issig s.ind: 

Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie 
für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbe
betrieb zugeordnet und ihm gegenüber in GrüridflächeUhd 
ßa,umassg untergeordnet sind 

- Anlagen ·fü_r kirchliche, kulturelle, sozia,le, ges1,mdheitliche
und -sp:urtliche zwecke

2. An:schluß anderer Flächen en q:i,e VerKehrsfläotien
(ge_m.- § � Abs. 1, Ziffer 11 BauGB)

, .. 

Eine Ein-. und Ausfahrt :zwischen der Querstraße und:<l�m :Gruntlstück
Flst.Nr. 1854 darf nur für Notfälle eihfJerichtetwerden.

1I. Hinweise 

AitJ;asten 

Ä{Jf .fläc,hen, die �ruher yon fram:Ös:i;�i:;hen Stf,e:Ltkri:i:ftßn Jienutzt 
wurden, ist- mit �iner BelaS'tlmg des Bodens mit Treibst'öff:en und 
Schmie:tmittelh z.u rechnen. Vor :seginn 'VOn Bauarbeiten sollte det 
Zostartd des Bodens iii Abstimmun;g mit dem :Amt .für Wasserwirtschaf t

,vnd S,öcienpchutz un�t§oqht )IT�l"�n" 



zeichnerische Festsetzungen_. 

N.eben deh -Katasi.era��s?gen gel,t_en ro.lg�ncte. r�fltse#zun;ge;n 

1 • e e 1 • 

Gewerbegebiet näth,§ s BauNVO 

Indü$trieigeibiet nach :§ 9 · B:apN\/ö

Abgrenzung unterschiedlicher: NUtz-öng 
ni:tCb § 16' Abs . 5 Ba:uNVQ 

. 
. 

o:ffentlicf re Ve+'kenrsfl,a:che- n·a:ch
�- 9 Abs. 1, Nr. 11 B,auGB 

Flächen 'fü.r Ver,sorguf\g'$iln�a .en
nach § 9 Abs. 1 Nr'. 13 B•�, 

Grü11fiächen . nach § 9 At>�. 1 !Nr·. 15 H"a.vGB 

 Abgpenzung des:, räumlichen p�1tungsbereiths 
däs 3,..p1ans nach: § 9 J\bs. 7 ;BauGB 



Bebauungsplan 

Hafenstrane l Südl5trane 

M. 1:1000
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Stadt Kehl  Stand: 11.06.2012 
Bebauungsplan "Hafenstraße / Südstraße" in Kehl-Stadt, Fassung: Satzung  
2. Änderung gem. § 10 Abs. 1 BauGB 

Bebauungsvorschriften  

Hinweis: Die 1. Änderung wurde nach der 2. Änderung zur Rechtskraft gebracht 

Ergänzend zum zeichnerischen Teil gilt der Textteil mit den folgenden planungsrechtlichen 
Festsetzungen, örtlichen Bauvorschriften und Hinweisen: 

I Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB i.V.m. §§ 1-22 BauNVO) 

Rechtsgrundlagen 

BauGB  Baugesetzbuch in der zum Satzungsbeschluss jeweils gültigen Fassung 
BauNVO  Baunutzungsverordnung in der zum Satzungsbeschluss jeweils gültigen

Fassung 
PlanzV 90  Planzeichenverordnung 1990 vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58) 
GemO § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der zum

Satzungsbeschluss jeweils gültigen Fassung

I.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1-15 BauNVO)

Gewerbegebiete (GE) 
Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden 
Gewerbebetrieben. 

Zulässig sind 
1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,
2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
3. Tankstellen,
4. Anlagen für sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für Betriebsinhaber und Be-

triebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und
Baumassenzahl untergeordnet sind,

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Nicht zulässig sind
1. Vergnügungsstätten,
2. Einzelhandelsbetriebe.

I.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-21a BauNVO)

Grundflächenzahl (GRZ) 
Die Grundflächenzahl nach § 17 Abs. 1 BauNVO i.V.m. § 19 BauNVO ist im zeichnerischen 
Teil durch Planeinschrieb festgesetzt. 

Geschossflächenzahl (GFZ) 
Die Geschossflächenzahl nach § 17 Abs. 1 BauNVO i.V.m. § 20 BauNVO ist im zeichneri-
schen Teil durch Planeinschrieb festgesetzt. 

Höhe der baulichen Anlagen 
Die maximale Gebäudehöhe (GH) ist im zeichnerischen Teil durch Planeinschrieb festge-
setzt. Die maximale Gebäudehöhe (GH) der baulichen Anlagen ist bezogen auf Oberkante 
Verkehrsfläche mittig vor dem Grundstück bis zum höchsten Punkt der Dachhaut. 
Haustechnische Anlagen über die festgesetzte Höhe der baulichen Anlagen sind bis zu ein 
Viertel der Dachfläche und bis zu einer Höhe von 4 Meter über der Dachfläche zulässig, 
wenn sie mindestens 4 Meter hinter dem Dachrand zurückgesetzt sind. 

Zurück zum
Inhaltsverzeichnis



Stadt Kehl  Stand: 11.06.2012 
Bebauungsplan "Hafenstraße / Südstraße" in Kehl-Stadt, Fassung: Satzung  
2. Änderung gem. § 10 Abs. 1 BauGB 

Bebauungsvorschriften  

I.3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

Die abweichende Bauweise (a) nach § 22 Abs. 4 BauNVO ist im zeichnerischen Teil durch 
Planeinschrieb festgesetzt. 
Die baulichen Anlagen sind in der offenen Bauweise nach § 22 Abs. 4 BauNVO mit seitli-
chem Grenzabstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen, ohne Längenbe-
schränkung nach § 22 Abs. 2 Satz 2 BauNVO, zu errichten.  

I.4 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

Die überbaubare Grundstücksfläche ist im zeichnerischen Teil durch Baugrenzen nach § 23 
BauNVO festgesetzt. 

I.5 Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. §§ 14 und 23 BauNVO)

Untergeordnete Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
Die der Versorgung des Gebietes dienenden Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 2 
BauNVO sind auch auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

I.6 Flächen für Garagen, Carports und Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 BauNVO)

Garagen, Carports und Stellplätze sind nur innerhalb der im zeichnerischen Teil durch Bau-
grenzen nach § 23 BauNVO festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Car-
ports sind überdachte Stellplätze, die mindestens an der Zufahrtseite geöffnet sind. 
Stellplätze dürfen nicht von der öffentlichen Straßenverkehrsfläche (Ludwigstraße) aus ange-
fahren werden. 

I.7 Zu- und Abfahrtsverbote im Anschluss an die öffentlichen Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Die Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt sind im zeichnerischen Teil durch das Planzeichen 
nach Nr. 6.4 der Anlage zur PlanzV 90 festgesetzt. Die gekennzeichneten Bereiche sind im 
Hinblick auf die Bedürfnisse des Verkehrs und der Sicherheit von Ein- und Ausfahrten freizu-
halten. 
Für die direkt an die Ludwigsstraße angrenzenden Grundstücke ist je Grundstück nur eine 
Zufahrt mit maximal 6,0 Meter Breite zulässig. 

I.8 Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Auf den im zeichnerischen Teil festgesetzten, mit Leitungsrechten belegten Flächen sind 
bauliche Anlagen und tiefwurzelnde Bäume und Sträucher nicht zulässig. 

 

II Örtliche Bauvorschriften (§ 74 LBO) 

Rechtsgrundlagen 

LBO  Landesbauordnung für Baden-Württemberg in der zum Satzungsbeschluss
jeweils gültigen Fassung 

GemO § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der zum
Satzungsbeschluss jeweils gültigen Fassung

II.1 Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung an der Gebäudefassade oder ausnahms-
weise als selbständige bauliche Anlagen zulässig. 
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Bei Werbeanlagen an der Gebäudefassade richtet sich die zulässige Ansichtfläche der Wer-
beanlage nach der entsprechenden Fassadenfläche an der die Werbeanlage angebracht 
wird. Bei einer Fassadenfläche bis 100 m² beträgt die Summe der Ansichtflächen aller Wer-
beanlagen an dieser Fassadenfläche maximal 10 m². Bei einer Fassadenfläche von mehr als 
100 m² beträgt die Summe der Ansichtfläche aller Werbeanlagen an dieser Fassadenfläche 
maximal 10 Prozent der Fassadenfläche. 

Bei Werbeanlagen als selbständige bauliche Anlagen (z.B. Pylonen, Fahnenmasten) beträgt 
die maximale bauliche Höhe 10 Meter und die maximale Ansichtsfläche je Werbeanlagen als 
selbständige bauliche Anlagen 6 m². 

Nicht zulässig sind Werbeanlagen 
1. mit Leuchtfarben,
2. mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht,
3. mit beweglicher Schrift- und Bildwerbung.

II.2 Niederspannungsfreileitungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO)

Niederspannungsfreileitungen sind im Plangebiet unterirdisch zu führen. 

III Hinweise 

III.1 Hinweise aus dem Merkblatt Bebauungsplan vom Landratsamt Ortenaukreis, Amt für
Wasserwirtschaft und Bodenschutz 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in einem hochwassergefährdeten 
Gebiet im Innenbereich gemäß § 80 Abs. 1 Nr. 2 Wassergesetz für Baden-Württemberg 
(WG). Die Fläche wird bei einem größeren als einem hundertjährlichen Hochwasserereignis 
bei Versagen oder Überströmen der vorhandenen Schutzeinrichtungen (Rhein, Kinzig) über-
flutet. Dies gilt jedoch nur bis zur Grenze des Gebiets, das bei einem hundertjährlichen 
Hochwasserereignis überschwemmt oder durchflossen würde. 

In hochwassergefährdeten Gebieten gelten die Bestimmungen der Anlagenverordnung was-
sergefährdender Stoffe (VAwS) in der jeweils gültigen Fassung. Diese VAwS regelt die mate-
riell rechtlichen Anforderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdeten Stoffen wie 
zum Beispiel auch private Heizölverbraucheranlagen. 

Neuanlagen zum Umgang mit wassergefährdeten Stoffen der Gefährdungsstufe D nach § 6 
Abs. 3 der VAwS müssen gegen das Austreten von wassergefährdeten Stoffen infolge 
Hochwassers, insbesondere gegen Auftrieb, Überflutung oder Beschädigung gesichert wer-
den. 

Im Bebauungsplan ist das Plangebiet gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB als hochwassergefährde-
tes Gebiet im Innenbereich gekennzeichnet, bei dessen Bebauung besondere bauliche Vor-
kehrungen gegen äußere Einwirkungen oder besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen 
gegen Naturgewalten erforderlich sind. 

Eine endgültige Aussage über die Überflutungshöhen, die sich bei Versagen oder Überströ-
men der vorhandenen Schutzeinrichtungen einstellen würden und die sich daraus ergebende 
erforderliche Höhe der Geländeauffüllung, um die erhöhten Anforderungen der VAwS für 
hochwassergefährdete Gebiete zu vermeiden, ist allerdings erst mit Vorliegen der Hochwas-
sergefahrenkarten möglich. Für nähere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich bit-
te an das Regierungspräsidium Freiburg, Referat 53.1, als für die Erstellung der Hochwas-
sergefahrenkarten zuständige Behörde. 

Bei einer Geländeauffüllung des Abgrenzungsgebietes bis zu einem Niveau das eine Hoch-
wassersicherheit bis zu HQ100 auch nach Versagen der Schutzeinrichtung gewährleistet, sind 
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Bebauungsvorschriften  

die Kriterien für "hochwassergefährdete Gebiete im Innenbereich" nicht mehr gegeben. Da-
her sind in diesem Fall auch die Bestimmungen des § 10 Abs. 4 VAwS nicht mehr zu erfül-
len. 

III.2 Grundwasser

Aus Gründen des allgemeinen Grundwasserschutzes ist das Bauen im Grundwasser, d.h. 
Fundament tiefer als die höchsten bekannten Grundwasserstände, nicht zulässig. Die Hö-
henlage der Fundamentoberkante ist so zu wählen, dass diese über den höchsten bekann-
ten Grundwasserständen liegt. 

Dem Bauen unterhalb des höchsten bekannten Grundwasserstandes kann nur in Ausnah-
mefällen für den Einzelfall und erst nach Ausschluss möglicher Alternativvarianten zuge-
stimmt werden. Bauliche Anlagen unterhalb des höchsten bekannten Grundwasserstandes 
sind wasserdicht und auftriebssicher auszuführen. Zur Herstellung der Abdichtung von Bau-
körpern / Bauteilen und sonstigen Anlagen dürfen keine Stoffe verwendet werden, bei denen 
eine Schadstoffbelastung des Grundwassers zu besorgen ist. 

Die Fundamentoberkanten sind auch in Ausnahmefällen grundsätzlich über dem mittleren 
Grundwasserstand anzuordnen. Eine Baumaßnahme, die in den mittleren Grundwasser-
stand eingreift, bzw. darunter zu liegen kommt, bedarf der wasserrechtlichen Erlaubnis, da 
sie eine Benuzung des Grundwassers darstellen. Die Erteilung der Erlaubnis steht im pflicht-
gemäßen Ermessen der Wasserbehörde. 

Die folgenden Grundwasserstände sind zu Grunde zu legen (siehe Punkt III.3). 

III.3 Grundwasserstände

Das Plangebiet befindet sich außerhalb der Auswirkungsbereiche der Hochwasserschutzan-
lagen des Integrierten Rheinprogramms. 

Im Umfeld des Bebauungsplans befindet sich die amtliche Grundwassermessstelle 131/064-
8 119 NBA KEHL. Zur Abschätzung der Grundwasserstände für das Plangebiet wurden mit 
Hilfe der Grundwasserdatenbank des Landes Baden-Württemberg für diese Grundwasser-
messstelle für den Zeitraum von 1970 bis 2012 nachfolgende niedrigste, mittleren und 
höchsten Grundwasserstände ermittelt. 

Grundwasser -
messstelle 

Niedrigster  Grun d-
wasserstand [m+NN]  

Mittlerer  Grund -
wasserstand [m+NN]  

Höchster  Grun d-
wasserstand [m+NN]  

131/064-8 
119 NBA KEHL 

131,91 
(am 20.03.1972) 

134,12 135,48 
(am 06.02.1980) 

Die in der o. g. Tabelle dargestellten maximalen Grundwasserstände sind Montagswerte, d. 
h. dass der bisher vorhandene tatsächliche Maximalwert zwischen zwei Montagswerten lie-
gen kann und somit evtl. noch höher ist.

Niederschlagsbedingt können zukünftig auch höhere Grundwasserstände auftreten. 

III.4 Altlasten

Im Bereich des Planungsgebietes liegen nach den zum 26.03.2012 vorliegenden Erkenntnis-
sen keine Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten vor. 

Im Bereich des Bebauungsplans sind im Rahmen der "Flächendeckenden Historischen Er-
hebung / Nacherhebung im Ortenaukreis" umfangreiche Altlastenverdachtsflächen erhoben 
worden. Die Kartierung kann der Begründung entnommen werden oder sind beim Landrats-
amt zu erfragen. 
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Werden bei Abbruch- oder Erdarbeiten ungewöhnliche Färbungen und / oder Geruchsemis-
sionen (z. B. Hausmüll, Deponiegas, Mineralöl, ...) wahrgenommen, so ist umgehend das 
Landratsamt Ortenaukreis, Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz zu unterrichten. Die 
Abbruch- bzw. die Aushubarbeiten sind an dieser Stelle sofort einzustellen. 

III.5 Archäologische Kulturdenkmale

Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans "Hafenstraße / Südstraße" in Kehl-
Stadt, 2. Änderung, liegt gem. § 2 Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg ein archäolo-
gisches Kulturdenkmal (siehe Liste Nr. 1, Festung, Barock). 

Archäologische Funde gem. § 20 Denkmalschutzgesetzt Baden-Württemberg, die im Zuge 
von Erdarbeiten entdeckt werden, sind unverzüglich der archäologischen Denkmalpflege im 
Regierungspräsidium Freiburg (Tel. 0761/208-3570; Fax: 0761/208-3599) zu melden. 

III.6 Hinweis aus der Stellungnahme vom Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung Wirt-
schaft, Raumordnung, Bau-, Denkmal- und Gesundheitswesen 

Das Regierungspräsidium Freiburg, Ref. 26 - Denkmalpflege, Fachbereich Archäologische 
Denkmalpflege, 79083 Freiburg (Fax: 0761/208-3599) ist mindestens 8 Wochen vor Beginn 
jeglicher Erdarbeiten (dies gilt auch für das Abschieben des Oberbodens) schriftlich zu unter-
richten. Bei der Vergabe der Erdarbeiten (dies gilt auch für das Abschieben des Oberbo-
dens) schriftlich zu unterrichten. Bei der Vergabe der Erdarbeiten, in erster Linie für die Er-
schließungsmaßnahmen, hat der Bauträger / Bauherr die ausführenden Firmen vertraglich 
zu verpflichten, rechtzeitig den Beginn der Arbeiten anzuzeigen, damit diese, sofern notwen-
dig, überwacht werden können. Auf welche Weise (zahnloser Böschungslöffel oder Planier-
raupe) und auf welche Tiefe der Oberbodenabtrag erfolgen muss, ist mit der Archäologi-
schen Denkmalpflege abzustimmen. Vor Beginn der Erdarbeiten ist eine Besprechung der 
beteiligten Partner (Bauträger / Bauherr, Denkmalpflege und ausführende Baufirma) notwen-
dig. Sollten bei den Kontrollbegehungen oder bei der Durchführung der Arbeiten Funde zu-
tage treten, behält sich die Archäologische Denkmalpflege eine Untersuchung des fraglichen 
Areals vor. In diesem Fall muss die notwendige Zeit für eine ordnungsgemäße Dokumentati-
on und Bergung eingeräumt werden. Weitere Funde im Zuge von Erdarbeiten sind gem. § 20 
des Denkmalschutzgesetzes unverzüglich dem Regierungspräsidium Freiburg, Ref. 26 zu 
melden. Das Ref. 26 ist an den einzelnen Bauvorhaben im Genehmigungs- bzw. Kenntnis-
gabeverfahren zu beteiligen 

III.7 Leitungsauskunft

Vor der Durchführung von Baumaßnahmen besteht für den Bauausführenden eine Erkun-
dungs- und Sicherungspflicht. Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass Ver- und Ent-
sorgungsleitungen vorhanden sind. Vor Baubeginn ist mindestens bei den unten genannten 
Leitungsträgern eine Leitungsauskunft einzuholen. Wer Beschädigungen an Leitungen ver-
ursacht, ist dem Eigentümer zum Ersatz des Schadens verpflichtet. 

badenova AG & Co. KG 
Tullastraße 61 
79020 Freiburg i. Br. 

Deutsche Telekom 
Netzproduktion GmbH 
Postfach 1140 
77601 Offenburg 

Elektrizitätswerk Mittelbaden 
AG & Co. KG 
Lotzbeckstraße 45 
77933 Lahr 

Kabel BW GmbH & Co. KG 
Goldenbühlstraße 15 
78048 Villingen-
Schwenningen 

Technische Dienste Kehl 
(TDK) 
Herderstr. 2 
77694 Kehl 
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Bebauungsvorschriften  

III.8 Erdgas-Hochdruckleitung innerhalb des Grundstücks, Flursück 1848

Über das Grundstück, Flurstück 1848, verläuft im westlichen Bereich innerhalb des räumli-
chen Geltungsbereichs des Bebauungsplans eine Erdgas-Hochdruckleitung DN 100 PN 4. 
Diese Leitung zerschneidet das Grundstück und schränkt die Bebaubarkeit stark ein. Nach 
Rücksprache mit der Hafenverwaltung Kehl wird die Leitung im Einvernehmen mit der zu-
ständigen Fachabteilung, der badenova AG & Co. KG, Regionalcenter Offenburg, in eine 
geeignete Trasse umgelegt. 

Stadt Kehl, 28.06.2012 
gez. Der Oberbürgermeister 

Zeichnerische Festsetzungen 

Nutzungsschablone: 

GE Gewerbegebiet 

a abweichende Bauweise 

GRZ Grundflächenzahl 

GFZ Geschossflächenzahl 

GH max. maximal zulässige Gebäudehöhe 

Gewerbegebiet 

Baugrenze 

Straßenverkehrsfläche 

Straßenbegrenzungslinie 

Zu- und Abfahrtsverbot 

Leitungsrecht zugunsten der Leitungsträger 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans 

Kennzeichnung 

Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche 
Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere 
bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind. 

Nachrichtlich 

Archäologisches Kulturdenkmal gem. § 2 Denkmalschutzgesetz 
Baden-Württemberg, hier: Festung, Barock 

 LR 
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Bebauungsvorschriften

Ergänzend zum bestehenden zeichnerischen Teil gilt der Textteil mit den folgenden pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung: 

I Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB i.V.m. §§ 1-22 BauNVO) 

Rechtsgrundlagen 

BauGB  Baugesetzbuch in der zum Satzungsbeschluss jeweils gültigen Fassung 
BauNVO  Baunutzungsverordnung in der zum Satzungsbeschluss jeweils gültigen

Fassung 
PlanzV 90  Planzeichenverordnung 1990 vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58) 
GemO § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der zum

Satzungsbeschluss jeweils gültigen Fassung

Die bestehenden planungsrechtlichen Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung 
werden durch die folgenden planungsrechtlichen Festsetzungen zur Art der bauli-
chen Nutzung ersetzt. 

I.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1-15 BauNVO) 

I.1.1 Gewerbegebiete (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 und § 8 BauNVO) 

I.1.1.1 Zulässig sind
1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser und Lagerplätze und öffentliche Betriebe,
2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
3. Tankstellen und
4. Anlagen für sportliche Zwecke.

I.1.1.2 Ausnahmsweise zulässig sind
1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und

Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche
und Baumasse untergeordnet sind,

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,
3. Betriebe des Kfz-Handwerks mit räumlich angegliedertem Kfz-Verkauf sowie Kfz-

Ersatzteil- bzw. -zubehörverkauf und
4. Verkaufsflächen, wenn sie auf dem Grundstück mit einem Produktions- oder Hand-

werksbetrieb verbunden sind, um ausschließlich dort hergestellte oder weiter zu verar-
beitende oder weiter verarbeitete Produkte zu veräußern, wenn die Verkaufsfläche der
sonstigen Betriebsfläche deutlich untergeordnet ist (zum Begriff „deutlich untergeord-
nete Verkaufsfläche“ siehe Punkt III.1).

I.1.1.3 Nicht zulässig sind
1. Einzelhandelsbetriebe jeder Art,
2. Bordelle und bordellartige Betriebe,
3. Vergnügungsstätten der Kategorien A1 und B2 gemäß Vergnügungsstätten-Konzept

der Stadt Kehl.

1
 Zur Kategorie A zählen Vergnügungsstätten mit kulturellem, künstlerischem oder sportlichem Angebot wie Theater, Varieté, Kabarett, 

Lichtspieltheater, Akrobatik o. ä.- falls nicht zugleich Merkmale der folgenden Kategorie B gegeben sind. 
2
 Zur Kategorie B zählen Diskotheken, Tanzlokale, Wettbüros, Spiel- und Automatenhallen und ähnliche Unternehmen im Sinn von § 29 ff 

der Gewerbeordnung (GewO); sonstige Vergnügungsstätten und Einrichtungen wie Animierlokale, Nachtbars und vergleichbare Lokale 
mit Striptease- oder Filmvorführungen, Räume für Veranstaltungen im Sinn des § 33a GewO (Schaustellung von Personen), Sexkinos 
und Kinos, die nicht in Kategorie A nach dem Vergnügungsstättenkonzept der Stadt Kehl einzustufen sind, Geschäfte mit Einrichtungen 
zur Vorführung von Filmen (z. B. Videokabinen), Swinger-Clubs, Bordelle und bordellartige Betriebe. 

Zurück zum
Inhaltsverzeichnis
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Bebauungsvorschriften

I.1.2 Industriegebiete (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 und § 9 BauNVO) 

I.1.2.1 Zulässig sind
1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe und
2. Tankstellen.

I.1.2.2 Ausnahmsweise zulässig sind
1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und

Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche
und Baumasse untergeordnet sind,

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke und
3. Verkaufsflächen, wenn sie auf dem Grundstück mit einem Produktions- oder Hand-

werksbetrieb verbunden sind, um ausschließlich dort hergestellte oder weiter zu verar-
beitende oder weiter verarbeitete Produkte zu veräußern, wenn die Verkaufsfläche der
sonstigen Betriebsfläche deutlich untergeordnet ist. (zum Begriff „deutlich untergeord-
nete Verkaufsfläche“ siehe Punkt III.1)

I.1.2.3 Nicht zulässig sind
1. Einzelhandelsbetriebe jeder Art,
2. Bordelle und bordellartige Betriebe,
3. Vergnügungsstätten der Kategorien A3 und B4 gemäß Vergnügungsstätten-Konzept

der Stadt Kehl.

Stadt Kehl, 

Der Oberbürgermeister 

3
 Zur Kategorie A zählen Vergnügungsstätten mit kulturellem, künstlerischem oder sportlichem Angebot wie Theater, Varieté, Kabarett, 

Lichtspieltheater, Akrobatik o. ä.- falls nicht zugleich Merkmale der folgenden Kategorie B gegeben sind. 
4
 Zur Kategorie B zählen Diskotheken, Tanzlokale, Wettbüros, Spiel- und Automatenhallen und ähnliche Unternehmen im Sinn von § 29 ff 

der Gewerbeordnung (GewO); sonstige Vergnügungsstätten und Einrichtungen wie Animierlokale, Nachtbars und vergleichbare Lokale 
mit Striptease- oder Filmvorführungen, Räume für Veranstaltungen im Sinn des § 33a GewO (Schaustellung von Personen), Sexkinos 
und Kinos, die nicht in Kategorie A nach dem Vergnügungsstättenkonzept der Stadt Kehl einzustufen sind, Geschäfte mit Einrichtungen 
zur Vorführung von Filmen (z. B. Videokabinen), Swinger-Clubs, Bordelle und bordellartige Betriebe. 
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II Sortimentsliste der Stadt Kehl 

Quelle: Gutachten als Grundlage für die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt 
Kehl, Dezember 2012 

A
 Ein Getränkemarkt ist an nicht integrierten Standorten ausnahmsweise zulässig, wenn dort Getränke weit überwiegend als Kistenware 

/ Gebinde angeboten werden und zentrenrelevante Randsortimente (inkl. Getränke nicht in Kisten / Gebinde) auf maximal 10 % der 
Gesamtverkaufsfläche beschränkt sind. 
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III Hinweise 

III.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1-15 BauNVO) 

Die Stadt geht davon aus, dass untergeordnete Verkaufsflächen für zentrenrelevante 
Randsortimente in Einzelhandels- und sonstigen Gewerbe- und Handelsbetrieben für alle 
angebotenen Randsortimente zusammen nicht mehr als 10 % der Verkaufsfläche des je-
weiligen Betriebs und pro Randsortiment nicht mehr als 200 m² Verkaufsfläche umfassen. 

Die Stadt geht in der Regel davon aus, dass eine deutlich untergeordnete Verkaufsfläche 
in produzierenden Betrieben nicht mehr als 5 % der Geschossfläche und maximal 100 m² 
Verkaufsfläche ausmachen kann. 

Als Randsortiment in diesem Sinn gelten die in der Kehler Sortimentsliste (siehe Punkt II) 
jeweils in einer Zeile aufgeführten zentrenrelevanten Sortimente (z.B. Bücher) oder Sorti-
mentsgruppen (z.B. Glas, Porzellan, Keramik). 

Aufstellungsbeschluss am 29.02.2012 
Frühzeitige Beteiligung vom 29.05.2012 bis 22.06.2012 
Offenlage vom 10.10.2014 bis 10.11.2014 
Satzungsbeschluss am 17.12.2014 
In Kraft getreten am 08.01.2015 

Kehl, 07.01.2015 

gez. 

Oberbürgermeister 
Vetrano  

Zurück zum
Inhaltsverzeichnis
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